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RP Stuttgart
Referat 46.2 Luft-
verkehr und
Luftsicherheit
29.12.2022

Hinweis:

Zum Einsatz kommende Krane und Baugeréate, die eine Hohe von
ca. 45 m Uber Geléande Uberschreiten, sind von der Kranfirma zur
Prufung vorzulegen.

Unter Ziffer 10.7 der Hinweise
zur vorliegenden Bebauungs-
plandnderung erfolgt eine Er-
ganzung zum Bauschutzbe-
reich des Flughafens Lahr:

Gemal § 12 Abs. 3 LuftvG
wird im vorliegenden Plange-
biet aufgrund seiner Distanz
zum  Flughafenbezugspunkt
die Zustimmung der Luftfahrt-
behérden erforderlich, wenn
die Bauwerke bzw. Krane eine
Hohe von 45 Metern (Hohe be-
zogen auf den Flughafenbe-
zugspunkt), Uberschreiten soll-
ten. Gebaude in dieser Hohe
sind im vorliegenden Bebau-
ungsplan nicht zulassig. Kom-
men jedoch Kréne oder &hnli-
che Baugerate in dieser oder
grolBerer Hohe in der Bau-
phase zum Einsatz, sind diese
im Vorfeld der zustéandigen
Luftfahrtsbehérde zur Prifung
vorzulegen.

Berticksichtigung

Uberlandwerk Mit-
telbaden GmbH &
Co. KG
23.01.2023

Das Baugebiet befindet sich im innerstadtischen Bereich. Durch
Verdichtung der Bebauung, Nutzungsanderungen und verstarkte
Nachfrage nach E-Mobilitat ist mit einem héheren Bedarf an
elektrischer Energie zu rechnen.

Es wird von etwa 30 neuen Wohneinheiten ausgegangen. Setzt
man die entsprechenden E-Ladesaulen zusatzlich zum Ublichen
Verbrauch an, wird eine neue Trafostation sinnvoll. Diese kann die

Im Nachgang der Offenlage
der Bebauungsplananderung
erfolgte eine Abstimmung mit
dem Uberlandwerk Mittelba-
den hinsichtlich des ange-
strebten Standorts fir eine er-
ganzende Trafostation, wobei

Kenntnisnahme
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neu geplanten Gebaude und dariber hinaus die umliegenden An-|ein Standort aufRerhalb des
wesen mit elektrischer Energie versorgen. Reserven fur einen wei- | hier vorliegenden Geltungsbe-
teren Zubau sind durch die Station vorhanden. reichs ermittelt werden konnte.
Bitte bertcksichtigen Sie in lhrer weiteren Planung einen Stations- | Somit wird die Berlcksichti-
platz (6,0x5,0 m) im ErschlieBungsgebiet. Unsere Bestandsanla- | gung des Stationsplatzes hier
gen befinden sich in der Stefanienstrale und Albert-Forderer- | nicht weiter erforderlich.
Stral3e. Die Einbindung dieser Anlagen ist Gber 6ffentliche Grund-
stlicke mdoglich.
Die Stral’enbeleuchtung kann vom jetzigen Bestand aus versorgt
werden.
Die Wirtschaftlichkeit von Leitungsverlegungen zur Sicherstellung | pie infrastrukturelle Ausstat- | Kenntnisnahme
der Erdgasversorgung ist zu priifen. Investitionen werden nach un-| yyng des Plangebiets ist hin-
ternehmerischen Gesichtspunkten, auch im Hinblick auf beabsich- | sicntlich der Versorgung mit
tigte oder vorhandene energetische Konzepte, geplant. Erdgas und Léschwasser ist
Die Versorgung des Gebiets mit Wasser und bei gegebener Wirt-| gewinrieistet. Eine Abstim-
schaftlichkeit mit Erdgas kann durch Anschluss bzw. Erweiterung | mung zu den Hausanschliis-
der bestehenden Leitungsnetze sichergestellt werden. sen muss von Seiten der Bau-
Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln des DVGW-Ar-| herrschaft im  Baugenehmi-
beitsblattes W 405 wird fiir das Verfahrensgebiet eine Loschwas- | gungsverfahren mit den Ver-
sermenge (Grundschutz) von 96 m3/h fir 2 Stunden zur Verfl- | sorqungstragern erfolgen.
badenovaNETZE |gung gestellt. Der Loschwasserbedarf fiir den Objektschutz inner-
3 GmbH halb privater Grundstucke wird gemafl DVGW-Arbeitsblatt W 405
26.01.2023 von der fur den Brandschutz zusténdigen Stelle festgestellt. Die
erforderlichen Loschwassermengen fir den Objektschutz werden
seitens der badenovaNETZE GmbH nicht aus dem Trinkwasser-
rohrnetz bereitgestellt.
Hausanschlisse werden nach den technischen Anschlussbedin-
gungen der badenovaNETZE GmbH, den Bestimmungen der
NDAV, AVBWasserV und den Mal3gaben der einschldgigen Re-
gelwerke in der jeweils glltigen Fassung ausgefihrt. In Anlehnung
an die DIN 18012 wird fir Neubauvorhaben ein Anschlusstiberga-
beraum benétigt. Der Hausanschlussraum ist an der zur Stral3e
zugewandten AufRenwand des Gebdudes einzurichten und hat
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ausreichend bellftbar zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig
und auf kirzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung in
den Hausanschlussraum zu fuhren.
Geotechnik
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhoérungsverfahren des|Der Hinweis 10.2 zum The- [ Berlicksichtigung

Regierungsprasi-
dium Freiburg
Abteilung 9 —

Landesamt fur Geo-
logie, Rohstoffe und
Bergbau
Referat 91 - Geo-
wissenschaftliches
Landesservice-zent-
rum
31.01.2023

LGRB als Trager offentlicher Belange keine fachtechnische Pri-
fung vorgelegter Gutachten oder von Ausziigen daraus erfolgt. So-
fern fur das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Ubersichtsgut-
achten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt,
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich
des gutachtenden Ingenieurbiros.

Eine Zulassigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird an-
dernfalls die Ubernahme der folgenden geotechnischen Hinweise
in den Bebauungsplan empfohlen:

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im
Plangebiet quartare Lockergesteine (LOss) unbekannter Machtig-
keit den oberflachennahen Baugrund.

Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf.
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griin-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein pri-
vates Ingenieurbliro empfohlen.

Boden
Da ausschlie3lich Béden in Siedlungsflachen vom Planungsvor-
haben betroffen sind und davon ausgegangen werden kann, dass

menbereich ,Geotechnik® in
den planungsrechtlichen Fest-
setzungen des Bebauungs-
plans wurde entsprechend des
Inhalts der Stellungnahme des
Landesamts flr Geologie,
Rohstoffe und Bergbau
(LGRB) aktualisiert.

Die Darlegung wird zur Kennt-
nis genommen.

Kenntnisnahme
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diese weitestgehend anthropogen verandert wurden, sind aus bo-
denkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe
Aus rohstoffgeologischer Sicht sind keine Hinweise, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhodrungsverfahren des
LGRB als Trager offentlicher Belange von Seiten der Landeshyd-
rogeologie und —geothermie (Referat 94) keine fachtechnische
Prifung vorgelegter Gutachten oder von Ausziigen daraus erfolgt.
Sofern fiir das Plangebiet ein hydrogeologisches Ubersichtsgut-
achten, Detailgutachten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt,
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich
des gutachtenden Ingenieurbiros.

Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Malf3-
nahmen des LGRB und es sind derzeit auch keine geplant.

Bergbau
Gegen die Planung bestehen von bergbehordlicher Seite keine
Einwendungen.

Geotopschutz
Im Bereich der Planflache sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse kbénnen dem be-
stehenden Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht tiber die am
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Die Darlegung wird zur Kennt-
nis genommen.

Die Darlegung wird zur Kennt-
nis genommen.

Die Darlegung wird zur Kennt-
nis genommen.

Die Darlegung wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Verweis auf das geologi-
sche Kartenwerk des LGRB
wurde ebenfalls unter 10.2 als
Hinweis in die

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Berticksichtigung
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Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches | planungsrechtlichen Festset-
unter  http://lgrb-bw.de/geotouris-mus/geotope  (Anwendung | zungen aufgenommen.
LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann.
Folgender Hinweis auf die Regelungen der 88 20 und 27 DSchG | Der Hinweis unter Ziffer 10.1 | Beriicksichtigung
ist in die Planungsunterlagen aufzunehmen: der planungsrechtlichen Fest-
Sollten bei der Durchfihrung der Mallnahme arch&ologische | setzungen wurde entspre-
Funde oder Befunde entdeckt werden, sind geméal 8 20 DSchG | chend des Inhalts der Stel-
Denkmalbehdrde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichti- | lungnahme des Landesamts
Landesamt fur gen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-|fur Denkmalpflege im Regie-
Denkmalpflege, Re- | mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, | rungsprasidium Stuttgart aktu-
5 gierungsprasidium | Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ab- | alisiert.
Stuttgart, Dienstsitz |lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem
Freiburg Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder
10.02.2023 das RP Stuttgart, Referat 84.2 — Operative Arch&ologie (E-Mail:
abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkiirzung der Frist einverstan-
den ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation
archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzei-
ten im Bauablauf zu rechnen.
Da im Planungsbereich keine Flurstickgrenzen oder —-nummern | Die Feststellung, dass das |Kenntnisnahme
dargestellt sind, kann nicht beurteilt werden, ob die zeichnerische | Flurstiick 862/2 nicht mehr
Landratsamt Orten- | Parstellung und Bezeichnung der Flursticke im Planungsbereich | iber eine offentliche Erschlie-
aukreis mit dem Liegenschaftskataster Ubereinstimmen. Am Rande des|Rung nach Umsetzung des
Vermessung und Planungsbereichs entsteht mit Flurstiick 862/2 womdglich ein Flur- | Bebauungsplans verfiigen
Flurneuordnun stiick ohne offentlich-rechtliche ErschlieRung. Wir bitten Sie dies [ wird, ist folgerichtig. Dieser
6 Untere Vermes- | ™M Ihrer weiteren Planung zu berlcksichtigen. Sachverhalt |sf[. dem_ betrpﬁ‘e-
N nen Grundstiickseigentimer
sungsbehorde bekannt. Die Erschlie3ung des
10.02.2023 Grundsticks erfolgt privat von
Norden uUber Flst. Nr. 862/1
und wird Uber den Eintrag ei-
ner Grunddienstbarkeit bzw.
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eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechts gesichert werden.
Artenschutz Das Biro GalaPlan legte am | Berticksichtigung
In der artenschutzrechtlichen Prifung des Biiros Kunz GalaPlan | 26. April 2023 eine auf den Er-
vom 23.12.2021 sind Auswirkungen in Bezug auf die vorkommen- | gebnissen von Datenrecher-
den artenschutzrechtlich relevanten Arten erlautert. Neben einigen | che, Befragungen von Anwoh-
europdischen Vogelarten wurden Fledermausarten sowie angren- | nenden und faunistischen Be-
zend an den Geltungsbereich Habitatpotenzial flr Reptilien fest- | gehungen im Plangebiet ba-
gestellt. Die in Kapitel 4.4.1 der Untersuchung zu Fledermausen | sierende  spezielle  arten-
(Stauss & Turni, 03.12.2021), welche in die o0.g. artenschutzrecht- | schutzrechtliche Prifung vor,
liche Prifung integriert ist, genannte Vermeidungsmalnahme (Ab- | in welcher umfassend Mal3-
brucharbeiten zwischen November und Ende Februar) ist durch-| nahmen zur Vermeidung, Ver-
zuftihren. Hierdurch kann die Verwirklichung von Verbotstatbe- | minderung und zum Ausgleich
sténden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG fur Fleder-|von Eingriffen fur die Arten-
Landratsamt Orten- | mause vermieden werden. gruppen der Vogel (insb.
aukreis Im C_Seltungsbereic_h WurQe _der Haussperling als B_rutvogel nach- Haussperli_ng un_d Mauerseg-
Amt fiir Umwelt- | 9ewiesen. Des Weiteren ist in an den Geltungsbereich angrenzen- | ler), Reptilien (insb. Mauer-
7 den Kleingéarten ein Vorkommen von Reptilien zu erwarten. Fir | und Zauneidechse) sowie Fle-
10582253223 Brutvogel sowie Reptilien sind konkrete Vermeidungs- sowie ggfs. | derméuse (insb. Zwergfleder-

erforderliche CEF-MalRnahmen zu formulieren.

Umweltschaden
Bei Bertcksichtigung der MalRnahmen zum Artenschutz ist kein
Umweltschaden zu erwarten.

maus) formuliert wurden, mit-
tels deren Durchfiihrung das
Eintreten  artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestande ver-
mieden werden kann. Diese
MalRnahmen wurden unter Zif-
fer 10.6 in die Hinweise zu den
textlichen planungsrechtlichen
Festsetzungen tibernommen.

Das Eintreten eines Umwelt-
schadens durch die kurz- bis
mittelfristig in Mischgebiet 1
vorgesehene Baumal3hahme

Kenntnisnahme
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Empfehlung Dach- und Fassadenbegriinung

Als Anpassung an den Klimawandel und gegen die Aufheizung in
bebauten Bereichen wird fur geplante Gebaude Fassaden- und
Dachbegriinung empfohlen.

Wir empfehlen zudem gemaf § 21a NatSchG Gartenflachen vor-
wiegend zu begrinen und insektenfreundlich zu gestalten.

Hinweis Vogelschlag

Vdgel sind nicht in der Lage, durchsichtige sowie spiegelnde Glas-
fronten als Hindernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen,
& Rossler, 2012). Betroffen sind sowohl ubiquitére, aber auch sel-
tene und bedrohte Arten. Der Vogelschlag an Glas stellt somit ein
signifikantes To6tungsrisiko dar. Das Kollisionsrisiko lasst sich
durch die nachfolgend beschriebenen Malinahmen deutlich redu-
zieren.

Beim unverzichtbaren Bau grof3er Fensterfronten, Fassadenoff-
nungen und Balkone > 2 m? Glasflache und > 50 cm Breite ohne
Leistenunterteilung sollten geeignete MalRnahmen und Materialien
gemal dem Stand der Technik ergriffen bzw. verwendet werden,
um Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Durch die Verwen-
dung von Glas mit geringem Auf3enreflexionsgrad < 15 % (Schmid,
2016) kénnen Spiegelungen reduziert werden. Die dadurch ent-
stehende Durchsicht kann durch halbtransparentes (bearbeitetes

kann durch Ergreifen der in Zif-
fer 10.6 der Hinweise zu den
planungsrechtlichen Festset-
zungen beschriebenen Mal3-
nahmen verhindert werden.

Entsprechend Ziffer 1 der ortli-
chen Bauvorschriften sind fla-
che und flach geneigte Dacher
im Plangebiet — insb. von Ga-
ragen, Carports und Nebenan-
lagen — zu begriinen. Die Be-
grinung von Freiflachen im
Plangebiet wird ebenfalls unter
Ziffer 2.1 der ortlichen Bauvor-
schriften eingefordert.

Der Hinweis zur Vermeidung
von Vogelschlag auf grol3en
Glasflachen wurde unter Ziffer
10.6, Unterpunkt B.5 in die pla-
nungsrechtlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans auf-
genommen.

Kenntnisnahme, tlw.
Berticksichtigung

Berticksichtigung
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bzw. gefarbtes) Glas, Folien oder Muster vermindert werden. Es
sind ausschlie3lich hochwirksame Muster, die durch genormte
Flugtunneltests gepruft worden sind (Kategorie A der dsterreichi-
schen Norm ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen
Raum), zu verwenden. Einzelne Greifvogel-Silhouetten sowie UV-
Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausrei-
chend wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen Stand der
Technik siehe Landerarbeitsgemeinschaft der Vogel-schutzwarten
(http://www.vogelschutzwarten.de /glasanflug.htm), Schweizeri-
sche Vogelwarte Sempach (https://vogel-glas.vogelwarte.ch) so-
wie Wiener Umweltanwaltschaft (https://wua-wien.at/naturschutz-
und-stadtoeko-logie/vogelanprall-an-glasflaechen).

Hinweis Beleuchtung

Aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzung und den daraus re-
sultierenden Folgen sind kiinstliche Beleuchtungen im AulRenbe-
reich zu vermeiden (vgl. 8 21 NatSchG).

Die o¢ffentliche und private AuRenbeleuchtung an Gebauden und
Freiflachen (z.B. Wege, Parkplatze) ist energiesparend, blendfrei,
streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und
auf das notwendige Maf3 zu reduzieren. Zulassig sind daher nur
voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unter-
halb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light Ratio) und
Leuchtmittel mit fir die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum
wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend den Farb-
temperaturen von 1600 bis 2400 bzw. max. 3000 Kelvin. Flachige
Fassadenanstrahlungen, freistrahlende R6hren und rundum strah-
lende Leuchten (Kugelleuchten, Solarleuchten) mit einem Licht-
strom hoher als 50 Lumen sind unzuldssig. Durch Schalter, Zeit-
schaltuhren, Bewegungsmelder oder ,smarte” Technologie soll die
Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden (genauere
Ausfihrungen siehe Schroer et al. 2019 ,Leitfaden zur

Entsprechend der in der spezi-
ellen artenschutzrechtlichen
Prifung vom 23. April 2023
formulierten Anforderung
wurde unter Ziffer 8.1 der
textlichen, planungsrechtli-
chen Festsetzungen die zulds-
sige Beleuchtung im Plange-
biet als MalRnahme zum
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden und Natur
und Landschaft gegentiber der
Fassung der Offenlage auf
Grundlage des Vorschlags der
Unteren Naturschutzbehorde.
Die Grundzige der Planung
sind hierbei nicht betroffen, so
dass hierdurch keine erneute
Durchfuhrung des Verfahrens-

Berticksichtigung
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Neugestaltung und Umristung von AulRenbeleuchtungsanlagen | schritts der Offenlage entspre-
Anforderungen an eine nachhaltige AuBenbeleuchtung”, BFN-|chend § 4a (3) BauGB erfor-
Skripten 543). derlich wird.
Ergebnis
Bei Durchfuihrung der erforderlichen Vermeidungsmafl3nahmen|In die vorliegende B-Planén-
bestehen im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange fir | derung wurden alle erforderli-
Fledermause keine Bedenken. Wie oben beschrieben sind fir|chen MafRhahmen, die zur
Brutvdgel sowie Reptilien konkrete Vermeidungs- und ggfs. CEF- | Vermeidung des Eintritts der
MaRnahmen erforderlich. Daher kann eine abschlieRende Stel- | artenschutzrechtlichen  Ver-
lungnahme seitens der unteren Naturschutzbehorde erst nach | botstatbestande  hinsichtlich
Vorlage dieser Unterlagen erfolgen. der Artengruppen
Die B-Plananderung findet in dieser Form, vorbehaltlich der Um-
setzung der unter Ziffer 1. Abwasserentsorgung/Oberflachen-ent-
wasserung genannten Mal3gaben, unsere Zustimmung.
Im Einzelnen nehmen wir zu den Themen Wasserwirtschaft und
Bodenschutz wie folgt Stellung:
I. Grundwasserschutz
Landratsamt Orten- | Wir verweisen auf die Vorgabe unseres Merkblattes ,Bebauungs-
aukreis plan”, Kapitel 1.
Amt fir Wasserwirt- [ Hinweise
8 | schaft und Boden- |Im Bereich des Vorhabengebietes liegen uns keine Grundwasser- | Der Hinweis des Landesamts | Berticksichtigung

schutz
10.02.2023

standsdaten vor.

Wir empfehlen im Vorhabengebiet Baugrunduntersuchungen
durch ein Ingenieurbiiro durchfiihren zu lassen, um die Grundwas-
sersituation oder das mogliche Auftreten von Hangdruckwasser zu
klaren.

fir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau (LGRB), s. Ziffer 4,
der bereits die Empfehlung zur
Erstellung einer Baugrundun-
tersuchung enthalt, wurde um
den Punkt der Klarung des
moglichen  Auftretens  von
Hangdruckwasser erganzt.
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Il. Abwasserentsorgung / Oberflachenentwasserung

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht tberwunden werden kénnen

1.1 Art der Vorgabe

Entsprechend unserer Aktenlage erfolgt die Entwasserung im Be-
reich der Albert-Forderer-Stral3e im Mischsystem. Den Antragsun-
terlagen sind weder zur hydraulischen Situation noch zur
Schmutzfrachtsituation an der nachfolgenden Entlastungsanlage
in die ,Schutter” konkrete Angaben zu entnehmen.

Eine abschlieRende fachtechnische Beurteilung der Entwasse-
rungssituation im offentlichen Bereich ist uns daher nicht moglich.
Mit Mail vom 10.01.2023 erfolgte eine entsprechende Anfrage an
die Abt. Tiefbau (Herren Lau und Banholzer). Eine Riickmeldung
erfolgte am 20.01.2023 von Herrn Lau. Es wurde mitgeteilt, dass
durch das Ing. Biiro Wald und Corbe eine entsprechende Uber-
prufung erfolgen wird.

Wir gehen davon aus, dass bei dieser Uberpriifung die tatsachli-
che Entwésserungssituation im offentlichen Bereich sowie die be-
absichtigte kanaltechnische Erschlie3ung im Geltungsbereich be-
trachtet und dabei das allgemein giiltige Regelwerk der Abwasser-
technik ausreichend beriicksichtigt wird (u. a. bzgl. Kanalhydraulik
und Schmutzfrachtbetrachtung). Weiter gehen wir davon aus,
dass in Abhangigkeit der Prufergebnisse eine Anpassung der ge-
nannten MalRnahmen (u. a. Bau von Retentionszisternen) erfolgt.
Vorbehaltlich dieser Vorgehensweise kann den vorgelegten An-
tragsunterlagen zum B-Plan zugestimmt werden.

Weiter mochten wir nochmals darauf hinweisen, dass bzgl. der for-
mulierten Forderung zur Umsetzung von ,abflussreduzierenden
Mafnahmen“ vor Einleitung in das 6ffentliche Entwasserungssys-
tem (hier Mischwasserkanal), der Bau von Retentionszisternen o-
der anderen gedrosselten Rickhalterdume nur bei direkter Ablei-
tung in ein Gewasser zur Reduzierung der hydraulischen Belas-
tung sinnvoll sind. In der Mischsystementwéasserung erfolgt

Das Ingenieurbiro Wald+
Corbe legte am 27. April 2023
Empfehlungen zur Entwasse-
rung des Oberflachenwassers
im  Anderungsbereich  vor.
Diese wurden unter Ziffer 10.6
in den Textteil der planungs-
rechtlichen Festsetzungen der
Bebauungsplanédnderung auf-
genommen, worauf hier ver-
wiesen wird.

Die Kritikpunkte des Amts fir
Wasserwirtschaft und Boden-
schutz werden zur Kenntnis
genommen, jedoch wird diese
Vorgehensweise weiter ge-
wahlt, da das Plangebiet aus-
schlie3lich an ein Misch-

Berticksichtigung

Kenntnisnahme
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hierdurch eine Vermischung von unbelastetem bzw. nicht behand-
lungsbediirftigem Niederschlagswasser wiederum mit Schmutz-
wasser, welches zur Klaranlage abgeleitet oder bei nachfolgenden
Regenwasserentlastungsanlagen als verdiinntes Mischwasser
entlastet wird. Auf diesen Sachverhalt haben wir bereits mehrfach
hingewiesen.

1.2 Rechtsgrundlagen

8 9 Abs. 1 Nrn. 14, 16, 20 BauGB

88 10, 55, 60 Abs. 3 Satz 1 WHG

88 48, 93 WG

VO des Umweltministeriums BW Uber die dezentrale Beseitigung
von Niederschlagswasser vom 22. Marz 1999

1.3 Moglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausnahmen oder
Befreiungen)

Keine

2. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustandigkeit
zu 0.g. Plan

Wir empfehlen, bei kiinftigen Bebauungsplénen die untersuchten
Entwéasserungsmdglichkeiten und das tatséachlich gewahlte Ent-
wasserungssystem (i. d. R. modifiziertes Misch- oder Trennsys-
tem) zusammenfassend in einem gesonderten Abschnitt darzu-
stellen.

[ll. Altlasten

1. Sachstand

Im Plangebiet liegen nach unseren derzeitigen Kenntnissen keine
Altlasten/Altlastverdachtsflachen vor.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind dem
Landratsamt Ortenaukreis zwei weitere im Zusammenhang mit der
Altlastenbearbeitung stehende Flachen bekannt, die i. R. der kon-
tinuierlichen Erfassung altlastverdachtiger Flachen erhoben wur-
den.

system fur die Entwasserung
angeschlossen ist und sich
nicht im direkt rAumlichen Um-
griff eines Vorfluters befindet.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Die Anregung wird fiir nachfol-
gende Bebauungsplanverfah-
ren und Projekte zur Kenntnis
genommen.

Die beiden beschriebenen Alt-
standorte auf den Grundstu-
cken Flst.-Nrn. 859/7 (Burghei-
mer Stralle 5-7) und 871
(FriedrichstraBe 55) befinden
sich im Geltungsbereich des
der Plandnderung zugrunde

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

11



Bebauungsplan ALBERT-FORDERER-STRASSE, 1. Anderung 11.07.2024
— Stellungnahmen der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange
(Offenlage vom 4. Januar 2023 bis einschlief3lich 10. Februar 2023)

0z Beteiligte Anregungen der Beteiligten Stellungnahmen Beschluss

der Verwaltung

Hierbei handelt es sich um die Flachen:

1.1 Altstandort ,,Kartonagenfabrik Burgheimer Str. 5%, Obj.-Nr.
02431; Flst.-Nr. 859/7,

Nach den uns vorliegenden Erhebungsunterlagen wurden hier
zwischen etwa 1867 bis 1992 Kartonagen hergestellt. Eine Buch-
druckerei und eine Etuifabrikation werden ebenfalls erwéahnt.

Auf Grundlage der Ergebnisse der kontinuierlichen Erfassung alt-
lastverdachtiger Flachen im Ortenaukreis wurde der Altstandort
am 21. November 1996 beim Landratsamt Ortenaukreis — Amt fiir
Wasserwirtschaft und Bodenschutz — auf Beweisniveau ,BN 1*
hinsichtlich des Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser" in ,B = Be-
lassen zur Wiedervorlage® mit dem Kriterium ,Anhaltspunkte — der-
zeit keine Exposition* eingestuft. Die Einstufung in ,B = Belassen
zur Wiedervorlage" bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Erhebung
kein weiterer Handlungsbedarf bestand, jedoch bei einer Ande-
rung von bewertungsrelevanten Sachverhalten Uber das weitere
Verfahren erneut zu entscheiden ist.

1.2 Altstandort ,,Mechanische Werkstatt Friedrichstr. 55“,
Obj.-Nr. 02441; FIst.-Nr. 871,

Die Werkstatt wurde nach unserer Kenntnis zwischen 1927 und
1954 betrieben. Auf Grundlage der Ergebnisse der kontinuierli-
chen Erfassung altlastverdachtiger Flachen im Ortenaukreis
wurde der Altstandort am 24. September 2012 beim Landratsamt
Ortenaukreis — Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz — auf
Beweisniveau ,BN 1“ hinsichtlich des Wirkungspfades ,Boden-
Grundwasser* in B = Belassen zur Wiedervorlage* mit dem Krite-
rium ,Anhaltspunkte — derzeit keine Exposition“ eingestuft.

Die Einstufung in ,B=Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass
zum Zeitpunkt der Erhebung kein weiterer Handlungsbedarf be-
stand, jedoch bei Anderung von bewertungsrelevanten Sachver-
halten Uber das weitere Verfahren erneut zu entscheiden ist.

liegenden  Bebauungsplans
ALBERT-FORDERER-
STRASSE, jedoch auf3erhalb
des hier behandelten Ande-
rungsbereichs. Fur ggf. zu-
kunftig diese Grundstlicke er-
fassende Bebauungsplanver-
fahren werden diese Informati-
onen zur Kenntnis genommen.
Ein allgemeiner Hinweis zu
Altlasten, sollten solche entge-
gen der bisherigen Erfassung
bei Bauarbeiten etc. aufgetan
werden, wurde unter Ziffer
10.3 in die planungsrechtli-
chen Festsetzungen aufge-
nommen.
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2. Hinweise

Im Rahmen des Verfahrens der 1. Anderung des Bebauungsplans
sind aus Sicht der Altlastenbearbeitung keine weiteren Maf3nah-
men erforderlich.

Bei zukiinftigen B-Planédnderungen, BaumafRnahmen oder auch
Nutzungsanderungen im Bereich der o. g. Altstandorte ist zu be-
achten, dass hier zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. Abschat-
zung inwieweit evtl. eine Untergrundverunreinigung vorliegt, eine
L<Oorientierende Untersuchung” geman den Vorgaben der Bundes-
bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999
(BBodSchV) durch ein in der Altlasten- und Schadensfallbearbei-
tung erfahrenes Ingenieurblro durchzufihren wére. Die erforder-
lichen technischen Erkundungsmaflnahmen sind vorab mit dem
Landratsamt Ortenaukreis abzustimmen.

Diesbezuglich ist anzumerken, dass im Rahmen einer B-Planénde-
rung durchzufihrende Maflinahmen nach den Forderrichtlinien ,Alt-
lasten” vom 25. Marz 2014 grundséatzlich forderfahig sind.

IV. Hinsichtlich der Themen , Oberirdische Gewéasser”, ,Was-
serversorgung” und ,Bodenschutz* sind keine Erganzungen /
Anmerkungen erforderlich.

Hinweis

Im Ubrigen verweisen wir auf das ibersandte Merkblatt ,BAULEIT-
PLANUNG" des Landratsamtes Ortenaukreis — Amt flir Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz. Der neueste Stand dieses Merkblat-
tes ist im Internet unter: www.ortenaukreis.de zu finden.

Wir bitten Sie, uns Uber die Bertcksichtigung der von uns vorge-
brachten Belange und das Ergebnis der Abwégung gemal 8§ 1
Abs. 6 BauGB zu informieren.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Landratsamt Orten-
aukreis
Eigenbetrieb

Zur Anderung des Bebauungsplans ergeben sich aus abfallwirt-
schaftlicher und abfuhrtechnischer Sicht keine grundsatzlichen
Bedenken. Wir bitten nachfolgende Punkte zu beachten:

13
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0z Beteiligte Anregungen der Beteiligten der Ve?waltung Beschluss
Abfallwirtschaft Bereitstellung der Abfallbehélter/Gelbe Sacke
10.02.2023 Die Bereitstellung der Abféalle, soweit diese im Rahmen der kom- | Unter Ziffer 10.4 der planungs- | Berticksichtigung

munalen Abfallabfuhr entsorgt werden, muss an einer fur 3-ach-
sige Abfallsammelfahrzeuge (bis 10,75 m L&ange) erreichbaren
Stelle am Rand offentlicher ErschlieBungsstraRen erfolgen.

Erdaushub

Auf die Bestimmungen der 88 la Abs. 2 des Baugesetzbuchs
(BauGB), 88 10 Nr. 3 und 74 Abs. 3 Nr. 1 der Landesbauordnung
(LBO) zur Vermeidung tberschiissigen Bodenaushubs sowie ins-
besondere § 3 Abs. 3 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes
LKreiWwG vom 17. Dezember 2020 wird hingewiesen: Bei der Aus-
weisung von Baugebieten sind neben den Abfallrechtsbehérden
auch die offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager im Rahmen der
Anhdérung der Trager 6ffentlicher Belange gehalten, darauf hinzu-
wirken, dass ein Erdmassenausgleich durchgefiihrt wird. Dies soll
insbesondere durch die Festlegung von erhohten StralRen- und
Gebaudeniveaus und Verwertung der durch die Bebauung zu er-
wartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort erfolgen. In beson-
derem Malf3e gilt dies in Gebieten mit erhéhten Belastungen nach
§ 12 Absatz 10 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung. Fur nicht verwendbare Aushubmassen sollen entspre-
chende Entsorgungsmaoglichkeiten eingeplant werden.

Bei der Planung und Ausflihrung von Baumafinahmen und ande-
ren Veranderungen der Erdoberflache im Planungsgebiet ist des-
halb auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Bo-
den zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeid-
bare Mal3 zu beschranken. Der Bodenaushub ist, soweit méglich,
im Plangebiet zur Gelandegestaltung zu verwenden bzw. auf den
einzelnen Baugrundstticken zu verwerten. Wir bitten um entspre-
chende Beachtung und Prifung der Méglichkeiten.

rechtlichen Festsetzungen zur
Bebauungsplananderung
wurde ein entsprechender Hin-
weis aufgenommen.

Die Rechtslage wird zur
Kenntnis genommen. Die ver-
schiedenen fachgesetzlichen
Regelungen sind bei der
Durchfuhrung von (Bau-)Mal3-
nahmen einzuhalten und, ent-
sprechend der Anforderungen
der Landesbauordnung Ba-
den-Wirttemberg, teilweise
bereits im Baugenehmigungs-
verfahren nachzuweisen.

Kenntnisnahme
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0z Beteiligte Anregungen der Beteiligten Stellungnahmen Beschluss
der Verwaltung
Abfallwirtschaftssatzung
Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung enthalt die Abfall- | Der Sachverhalt wird zur | Kenntnisnahme
wirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Orten- | Kenntnis genommen.
aukreis in der jeweils geltenden Fassung.
Grundsatzliches
Durch die Anderung des Bebauungsplans wird Wohnbebauung im [ Im Sinne einer konsequenten | Kenntnisnahme
schon verdichteten innerstadtischen Bereich mdglich. Dies be- | Forderung der Innenentwick-
gruft der NABU, weil damit der Zugriff auf Flachen im AufRenbe- | lung werden im vorliegenden
reich verringert wird. Es besteht die Hoffnung, dass infolge der | Fall im Plangebiet der Bebau-
Nachverdichtungen der Zugriff auf 6kologisch wertvolle Flachen | ungsplananderung  additive
wenigstens ein Stick weit vermieden wird. Baurechte fiir die Errichtung
zusatzlicher Mehrfamilienh&u-
ser geschaffen.
Zu den Unterlagen im Einzelnen
1) Ausgestaltung méglichst vieler Freiflachen als Bliihstreifen (Ort-
NABU liche Bauvorschriften 2, S. 2)
Deutschland e.v. |Der NABU bittet darum, die Begriinung des FuB3- und Radwegs als | Der Hinweis wird an die Bau-| Kenntnisnahme
10 Bluhstreifen auszulegen. Auch bei der Begriinung der Uberbauten | herrschaft weitergegeben.

Gruppe Lahr
14.02.2023

Tiefgaragenteile und sonstigen unterbauten Flachen ware es wich-
tig, statt Rasen Bluhflachen anzulegen. Diese kdnnen ebenso wie
Rasen mit Stauden, Strauchern und kleineren Baumen durchsetzt
sein. Im Hinblick auf die dramatische Entwicklung des Insekten-
sterbens ist jede einzelne mit Blihpflanzen angelegte Flache wich-

tig.

2) Anpflanzen von B&umen (Planungsrechtliche Festsetzungen
9.1/Seite 4)

Der NABU begriif3t das Pflanzgebot fir standortgerechte mittelkro-
nige Laubbdume auf den privaten Grundstticken im Hinblick auf
die Bedeutung jedes einzelnen Baumes fiir den Klima- und Arten-
schutz ausdriicklich. Soweit mdglich sollte auf einheimische Arten
zugegriffen werden.

Die einschlagige planungs-
rechtliche Festsetzung unter
Ziffer 9 wird nicht beanstandet,
der Hinweis zur Verwendung

Kenntnisnahme
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3) Dachbegriinung (Planungsrechtliche Festsetzungen 9.3/S. 4)
Die Verpflichtung zur Begrinung der Dachflachen {H&user, Gara-
gen, Carports) wird vom NABU im Hinblick auf die positiven Aus-
wirkungen fir den Hochwasser- und Artenschutz ausdriicklich gut-
geheiRen. Wir bitten darum, in den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans eindeutig festzuhalten, dass sowohl die Dachbegri-
nung als auch die Verpflichtung zur Installation einer Solar-/Pho-
tovoltaikanlage fur die Bauherren verpflichtend ist.

4) Verbot von Kies- und Schotterflachen (Ortliche Bauvorschriften
2.1/Seite 2)

Der NABU ist dankbar, dass auch bei diesem Verfahren in den
planungsrechtlichen Festsetzungen das Verbot von Kies- und
Schotterflachen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben enthal-
ten ist. Wie Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, ist diese
Festsetzung allerdings ohne konsequente Uberwachung durch die
Baurechtsbehdrde wertlos. Der NABU wird weiterhin darauf drin-
gen, dass bei der Baurechtsbehorde die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um Festsetzungen in B-Planen zu kontrollieren.

5) Artenschutz (Planungsrechtliche Festsetzungen S. 6)

Die Unterlagen enthalten keine Darstellung und Wirdigung der ar-
tenschutzrechtlichen Uberpriifung. Es findet sich lediglich eine Er-
gebnisibersicht der artenschutzrechtlichen Kartierungen aus dem

heimischer Baumarten zur
Kenntnis genommen.

Unter Ziffer 1.2 der ortlichen
Bauvorschriften  wird  be-
stimmt, dass Dachbegriinung
und PV-Anlage miteinander
kombiniert werden miussen.
Seit dem 1. Mai 2022 wurde
weiterhin die Photovoltaik-
pflicht auf Grundlage einer
Verordnung des Landes BW
auf das neu zu errichtende
Wohngebédude ausgedehnt.
Somit bezieht sie sich auch auf
das im Plangebiet vorgese-
hene Bauvorhaben.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Seit der Offenlage Anfang
2023 wurden die nachgefor-
derten faunistischen Kartie-

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Berlicksichtigung
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Jahr 2021, wobei Zahlenangaben und Karten zum rdumlichen Vor-
kommen der erfassten Arten fehlen. Es wird darauf verwiesen,
dass noch Untersuchungen erfolgen sollen und anschlieBend eine
vertiefende Darstellung geplant ist. Diese soll erst zum Zeitpunkt
des Satzungsbeschlusses oder noch spéater im Zusammenhang
mit der jeweiligen Baumalnahme bertcksichtigt werden. Der
NABU kann als Trager offentlicher Belange nur im Rahmen der
Offenlage eine Stellungnahme abgeben. Die fehlenden Informati-
onen sind flr uns eine unabdingbare Grundlage im Hinblick auf
eine fundierte naturschutzfachliche Beurteilung der geplanten An-
derung des Bebauungsplans. Da der NABU das Verfahren aber
aus den oben genannten Griinden nicht durch eine Uberpriifung
im Hinblick auf das Vorliegen eines Verfahrensfehlers behindern
mdchte, wird die Beurteilung der artenschutzrechtlichen und na-
turschutzrechtlichen Aspekte fiir die relevanten Tiergruppen ,Rep-
tilien, Vogel, Fledermause" im Sinne eines ,worst-case-Szenarios"
vorgenommen, aus dem wir die aus unserer Sicht erforderlichen
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaflinahmen ablei-
ten. Der NABU bittet darum, bei Vorliegen der ergdnzenden Un-
tersuchungsergebnisse und der vertiefenden Darstellung von der
Stadtverwaltung nochmals gehért zu werden. Damit ware aus
Sicht des NABU ein fairer Ausgleich fiir seinen Verzicht auf Uber-
prifung beztglich eines Verfahrensfehlers gegeben.

Reptilien

Es st trotz der Negativbilanz bei den Begehungen 2021 nicht vollig
auszuschlieRen, dass auf den geplanten Bauflichen Mauerei-
dechsen bzw. Zauneidechsen vorkommen. Aufgrund der Sichtung
von Eidechsen in den privaten Kleingarten kann weiterhin nicht
ausgeschlossen werden, dass Tiere wahrend der Bautétigkeit aus
den umliegenden Bereichen einwandern. Der Verlust auch einzel-
ner Exemplare ware ein Verstol3 gegen das Totungsverbot. Des-
halb sind aus unserer Sicht folgende Vermeidungs- und

rungen abgeschlossen und im
April 2023 durch das Blro Ga-
laPlan eine umfassende Spe-
zielle  Artenschutzrechtliche
Prifung durchgefihrt, in deren
Ergebnis MalRnahmen zur Ver-
meidung, Verminderung und
zum Ausgleich von Eingriffen
beschrieben wurden, unter
Einhaltung derer das Eintreten
der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande entspre-
chend 8§ 44 BNatSchG verhin-
dert werden kann. Diese Mal3-
nahmen, die sich v.a. auf das
im Mischgebiet 1 geplante
Bauvorhaben beziehen, wur-
den unter den Ziffern 8 und
10.5 als Festsetzungen bzw.
Hinweise in die planungsrecht-
lichen Festsetzungen aufge-
nommen. Somit wurde der
Einwendung gefolgt.

Ausgehend von den Eidech-
sen-Bestanden auf den Nach-
bargrundstiicken wurden von
Seiten des Blros GalaPlan
Maflinahmen zur Vermeidung
und Verringerung solcher Ein-
griffe, die artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestande

Berticksichtigung
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MinimierungsmafRnahmen unbedingt erforderlich: Aufstellen eines | hinsichtlich der Arten Mauer-
Schutzzauns vor Beginn der Bautatigkeit, Entwertung des Lebens- | und Zauneidechse auslésen
raums, Absuchen des Gelandes unmittelbar vor Baubeginn und | kénnen, in der im April 2023
Umsetzen gefundener Exemplare). vorgelegten speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung dar-
gelegt. Diese Malinahmen
werden unter Ziffer 10.5 als
Hinweise in die planungsrecht-
lichen Festsetzungen aufge-
nommen.
Hier handelt es sich insbeson-
dere um:
A.2 Umweltbaubegleitung
B.1 Vollstandige und dauer-
hafte Lebensraumentwertung
B.2 Rodung und Befahrung mit
schwerem Gerét
B.3 Reptilienschutzzaun und
Tabuzonen
B.4 Zwischenlagerung von
Baumaterial und Erdaushiiben
Die Einwendung wurde somit
vollumféanglich bericksichtigt.
Végel
Haussperling
Im Rahmen der bisher erfolgten Untersuchungen wurde der | Der Bestand der europaischen | Beriicksichtigung

Haussperling als planungsrelevante Art nachgewiesen (Ergebnis-
Ubersicht Artenschutzrechtliche Kartierungen, S. 24). Bei einer ei-
genen Begehung Anfang Februar 2023 hat der NABU einen Trupp
von mindestens 10 bis 15 Haussperlingen festgestellt. Da
Haussperlinge bevorzugt in Licken und Hohlrdumen von Geb&u-
den nisten und briten, ist nicht auszuschliel3en, dass durch den
Abbruch der vorhandenen Gebaude Nist- und Brutplatze wegfal-
len. Auf3erdem ist die verwilderte Grinflache mit den Gehélzen ein

Brutvogel, u.a. des Haussper-
lings, wurde erganzend eben-
falls durch das o.g. Fachbiro
kartiert, wobei Brutstatten im
Plangebiet nachgewiesen wur-
den. Diese Brutstatten werden
in Vorbereitung der Baumalfi-
nahme im Mischgebiet 1
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wichtiges Nahrungs- und Ubernachtungshabitat fir die Sperlinge. | entfallen, weshalb hier — auch
Um den Verlust an Brut- und Lebensraum fiir den bestandsgefahr- | entsprechend der Anregung
deten Haussperling auszugleichen, bittet der NABU die Stadtver- | des Nabu — die Anbringung
waltung darum, sich bei der Wohnbau Lahr dafir einzusetzen, | von zwei Sperlingskoloniekas-
dass am neuen Wohngebaude zwei Sperlingsnistkdsten mit je-|ten mit jeweils sechs Nistplat-
weils 6 Nistplatzen eingebaut werden. zen am Neubau vorgesehen
ist.
Mauersegler
Bei den bisherigen Untersuchungen wurden haufige Uberflige | Die — im Vergleich zu anderen | Beriicksichtigung

von Mauerseglern registriert. Kiinstliche Brutplétze sind fur die Be-
standserhaltung dieser Art von wichtiger Bedeutung. Deshalb bit-
tet der NABU die Stadtverwaltung darum, sich bei der Wohnbau
Lahr dafur einzusetzen, dass am neuen Gebaude auch funf Mau-
erseglerkdsten eingebaut werden. Beziiglich der Anbringung auf
der richtigen Gebaudeseite und mit dem richtigen Abstand liefert
der NABU Lahr gerne fachliche Beratung.

Hinweis zu den kinstlichen Nisthilfen fir Haussperlinge und Mau-
ersegler

Da die Wohnbau Stadt Lahr in der Vergangenheit bereits positiv
auf entsprechende Anregungen des NABU Lahr reagiert hat, ge-
hen wir davon aus, dass die Gesellschaft auch an ihrem neuen
Wohngebaude diese beiden vorbildlichen Artenschutzmaf3nah-
men fir den Haussperling und den Mauersegler realisiert, wenn
sie von der Stadt Lahr, deren Tochter sie ist, darum gebeten wird.

Sonstige Vogelarten

Wie von Kunz GalaPlan richtigerweise ausgefiihrt, geht durch das
Bauvorhaben ein Nahrungshabitat der auf S. 24 im Ergebnisbe-
richt aufgefiihrten Arten (Amsel, Blau- und Kohlmeise) verloren.
Die Einschatzung von Kunz GalaPlan, dass sich die Brutstatten

Vogelarten deutlich geh&uft
auftretenden —  Uberflige
durch Mauersegler wurden
auch durch die Ergebnisse der
Ortsbegehungen von Kunz
Galaplan bestatigt. Entspre-
chend wird der Empfehlung
des Nabu gefolgt, am Neubau
im MI 1 funf Nistkasten fur
Mauersegler anzubringen.

Entsprechend der Anregung
des Nabu sowie der fachgut-
achterlichen Befiirwortung
durch Kunz Galaplan werden
die Nistkasten (s.0.) ange-
bracht werden.

Es ist hervorzuheben, dass
Brutstatten anderer Vogelar-
ten — abgesehen vom o.g.
Haussperling — nicht im

Kenntnisnahme

Berticksichtigung
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aul3erhalb des Plangebiets befinden, teilt der NABU nicht. Die Ge-
holze und Baume der verwilderten Freiflache durften mit einiger
Sicherheit als Nistplatze dienen. Der NABU Lahr bittet die Stadt
Lahr deshalb darum, im Zuge der Umsetzung des Bebauungs-
plans als Ausgleich fiir den Verlust von Brutplatzen in der naheren
Umgebung finf Nistkasten fir Vogel anbringen zu lassen. Der
NABU ist sich bewusst, dass dafir keine rechtliche Grundlage be-
steht, aber eine solche freiwillige NaturschutzmalRnahme ware im
Hinblick auf das ,griine Gewissen" der Stadt eine gute Sache.

Flederméuse

Wie im Gutachten von Stauss & Turni ausgefiihrt, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die fur den Einflug offene Lagerhalle
Ruhestatte fur Fledermé&use ist. Durch die Untersuchung des Hal-
leninneren auf Kotspuren nach Genehmigung durch den Eigenti-
mer ergadbe sich hier mehr Sicherheit. Der NABU Lahr bittet die
Stadtverwaltung deshalb darum, beim Eigentiimer die Genehmi-
gung flr eine Untersuchung des Halleninneren durch einen Fle-
dermausexperten einzuholen. Falls ein positives Ergebnis vorlie-
gen wirde, misste ein angemessener Ausgleich festgelegt wer-
den. Sollte eine solche Untersuchung nicht moglich sein, bittet der
NABU die Stadt darum, als Ausgleich fur den eventuellen Verlust
von Ruhestatten funf Nistkasten in der Umgebung anbringen zu
lassen.

Plangebiet festgestellt werden
konnten, welches hierfir im
Bereich der geplanten Bau-
mal3nahme nur eine geringe
Eignung aufweist. Trotzdem
wird der Anregung des Nabu
gefolgt und es werden funf
weitere Nistkasten fur wohn-
gebietstypische, einheimische
Vogelarten im zeitlichen Vor-
feld der geplanten Mal3hahme
in der engeren Umgebung an-
gebracht.

Die bereits durch das Gut-
achterbiro Strauss und Turni
ermittelten Ergebnisse zu der
Artengruppe  ,Fledermause*”
wurden ebenfalls durch Kunz
Galaplan im Rahmen der ar-
tenschutzrechtlichen Priifung
ausgewertet und eingeordnet.
Im Plangebiet konnen lediglich
Tagesquartiere von Fleder-
mausen in den Sommermona-
ten im Bereich der Halle, die im
MI 1 im Zuge der Projektreali-
sierung abgerissen werden
wird, nicht ausgeschlossen
werden. Der Anregung wird
somit teilweise gefolgt. Die Er-
forderlichkeit, als Ausgleichs-
oder CEF-MalRnahme

Teilweise Beriicksichti-

gung
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Fledermauskésten zu montie-
ren, wird hingegen nicht er-
kannt. er Sichtweise von Gala-
Plan wird gefolgt und somit die
Anregung des Nabu teilweise
beriicksichtigt.

Anmerkung: Im Kontext der 4. Januar 2023 bis einschlief3lich 10. Februar 2023 durchgefuhrten formlichen Beteiligung der Behdrden und sonstiger
Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB haben sowohl die Untere Naturschutzbehoérde im Landratsamt Ortenaukreis als auch die
Ortsgruppe Lahr des Naturschutzverbands Deutschland e.V. (Nabu) um eine erneute Vorlage der Unterlagen nach Fertigstellung der Artenschutz-
rechtlichen Prufung gebeten. Der entsprechende Versand der Artenschutzrechtlichen Prifung sowie der aktualisierten Inhalte des Bebauungs-
plans (insb. Ergdnzungen zu den Belangen des Artenschutzes in den Hinweisen des Bebauungsplans) erfolgte 16. April 2024. Nachfolgend werden
die hierzu in jeweils ergdnzenden Stellungnahmen gedul3erten Anregungen der Beteiligten und die Stellungnahme der Verwaltung dargelegt.

9a

Landratsamt Orten-
aukreis
Amt fir Umwelt-
schutz
(Artenschutz)
21.05.2024

In der artenschutzrechtlichen Prifung des Blros GalaPlan vom
26.04.2023 sind die Auswirkungen und auszufiihrenden Maf3nah-
men in Bezug auf die vorkommenden artenschutzrechtlich rele-
vanten Arten erlautert. Neben einigen europaischen Vogelarten
wurden auch Fledermausarten festgestellt. In den angrenzenden
Bereichen ist von einem Vorkommen von Reptilien (worst-case)
auszugehen.

Die in Kapitel 12.4 der artenschutzrechtlichen Prifung genannten
Vermeidungsmafinahmen (Lebensraumentwertung, Rodungsver-
bot, Reptilienschutzzaun, Zwischenlagerung Erdaushub) sind
zum Schutz der Reptilien durchzufuhren. Die in Kapitel 13.4 der
artenschutzrechtlichen Prifung genannten Vermeidungsmafnah-
men (Vogelschlag, Rodungsverbot) sind zum Schutz der Vogel-
arten durchzufiihren

Hierdurch kann die Verwirklichung von Verbotstatbestanden nach
8 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG vermieden werden.

Durch die Planung gehen potentielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten von gebaudebritenden Vogelarten wie Haussperling und
Mauersegler verloren. Um die Verwirklichung des

Die in den Kapiteln 12.4 und
13.4 der Artenschutzrechtli-
chen Priifung dargelegten Ver-
meidungsmalnahmen far
Reptilien und Végel wurden in
die Hinweise zum B-Plan auf-
genommen und sind in der ers-
ten Umsetzungsstufe der vor-
liegenden Bebauungsplanén-
derung  (Errichtung eines
Mehrfamilienhauses im Siden
des Anderungsbereichs) um-
zusetzen, um das Eintreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestande ausschlieRen zu
kénnen.

Es ist klarzustellen, dass fir
die Umsetzung des ersten
Bauabschnitts die

Kenntnisnahme

Teilw. Beriicksichti-

gung
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Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermei-
den, sind die in Kapitel 13.5 dargestellten CEF-Mal3nahmen zum
Schutz der festgestellten Vogelarten vorgezogen umzusetzen
und im Bebauungsplan festzusetzen. Dadurch wird die 6kologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im raumli-
chen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG
weiterhin erfullt.

Die Umsetzung sowohl der Vermeidungs- als auch der CEF-
Maf3nahmen ist durch eine tkologische Baubegleitung zu tber-
wachen.

Durchfuhrung von CEF-Mal3-
nahmen (d.h. vorgezogenen
AusgleichsmalRnahmen)  fir
den besonderen Artenschutz
nicht erforderlich wird. Es ge-
hen keine Fortpflanzungs- und
Ruhestatten von gebaudebri-
tenden Vogelarten verloren,
auch bei anderen Artengrup-
pen besteht ein Bedarf an
CEF-Mal3nahmen nicht. In Ab-
stimmung mit der Bauherr-
schaft fir das im 1. Bauab-
schnitt geplante Mehrfamilien-
haus wurden ,Ausgleichsmali’-
nahmen" auf freiwilliger Basis
vereinbart, um die 6kologische
Qualitat im Quartier zu unter-
stitzen. Diese freiwilligen
Mafinahmen werden sowohl in
der Artenschutzrechtlichen
Prifung als auch in den Hin-
weisen im Textteil des B-Plans
erlautert. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die Erforderlich-
keit eines Eingriffsausgleichs
i.S.d. § 1a (3) BauGB fur B-
Plane gem. § 13a BauGB
ebenfalls nicht besteht.

Um Missverstandnisse weiter-
hin zu vermeiden, wurde in der
Endfassung der Artenschutz-
rechtlichen Prifung jeweils bei
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Hinsichtlich der Betroffenheit von Fledermausen wird auf die Stel-
lungnahme der unteren Naturschutzbehoérde vom 10.02.2023
verwiesen.

Sollten fir den 2. Bauabschnitt zukiinftig Baumal3nahmen oder
Arbeiten geplant werden, so sind die artenschutzrechtlichen Be-
lange entsprechend zu beriicksichtigen. In den aktuellen Unterla-
gen wurde bislang nur der 1. Bauabschnitt untersucht.

den verschiedenen, behandel-
ten Artengruppen erganzt,
dass CEF-MalBhahmen aus
naturschutzfachlicher Sicht
nicht erforderlich sind. Auf die-
sen Sachverhalt wurde die Un-
tere Naturschutzbehdrde am
22. Mai 2024 informiert, hier-
bei wurde ihr ebenfalls die um
die entsprechenden Ausfiih-
rungen zum nicht gegebenen
Bedarf nach CEF-Mafinahmen
erganzte  Artenschutzrechtli-
che Prifung zugestellt. Auch
in den Hinweisen zum Bebau-
ungsplan wurde in der Uber-
schrift nun die Freiwilligkeit der
geplanten Ausgleichmal3nah-
men aufgenommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Die Erforderlichkeit weiterfih-
render Untersuchungen und
MalRnahmen im Vorfeld eines
zweiten Bauabschnitts ist der
Stadt Lahr bekannt.

Die Stellungnahme wird — un-
ter nochmaligem Verweis auf
die oben erlauterte, nicht

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Ergebnis

Bei Durchfuihrung der erforderlichen Vermeidungs- und CEF-Mal3-
nahmen bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine weiteren
Bedenken. Wie oben beschrieben, sind bei zuklnftig geplanten
Maflnahmen im 2. Bauabschnitt die artenschutzrechtlichen Be-
lange erneut zu bertcksichtigen.

bestehende Erforderlichkeit
von CEF-MaRnahmen - zur
Kenntnis genommen.

10a

NABU

Deutschland e.V.

Gruppe Lahr
05.06.2024

Zu den aktualisierten Unterlagen sind aus naturschutzfachlicher
Sicht folgende Punkte anzusprechen:

Anlegen der Grunflache als Blihstreifen (saP Galaplan Kunz/S.5)
Im Zuge des 1. Bauabschnitts sollen laut Beschlussvorlage der
Stadt Lahr auch ein Rad- und FulRweg sowie eine Grinflache an-
gelegt werden. Der NABU bittet darum, dass die Grinflache als
Bluhstreifen angelegt wird. Auferdem ist es uns wichtig, dass
auch die Grunflachen um das entstehende Wohngebaude herum
soweit wie moglich als Bluhstreifen angelegt werden. Im Hinblick
auf die dramatische Entwicklung des Insektensterbens ist jeder
einzelne angelegte Blihstreifen wichtig.

Anpflanzen Baumen
gen/9.1/S. 4)

Bei Ausmessung der ockerfarben als Mischgebiet gekennzeichne-
ten Flache M 1 im beigefiigten Nutzungsplan, auf der im ersten
Bauabschnitt ein Mehrfamilienhaus der Wohnbau Stadt Lahr mit
25 - 30 Wohneinheiten entstehen soll, ergab sich ein Wert von
Uber 1200 m2. Laut Punkt 9.1 der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen ist je angefangene 300 m2 Grundsticksflache ein Baum zu
pflanzen. Insgesamt waren damit finf Baume zu pflanzen. Im Nut-
zungsplan sind jedoch nur drei zu pflanzende Baume ausgewie-
sen. Der NABU bittet darum, den Sach-verhalt zu tGberpriifen und

von (Planungsrechtliche Festsetzun-

Grundsatzlich handelt es sich
hierbei nicht um eine rechtlich
begriindete Forderung oder
das Ergebnis eines Fachgut-
achtens. Die Anregung wird je-
doch an die Bauherrschaft so-
wie die stadtischen Fachabtei-
lungen, welche die dffentlichen
Flachen anlegen werden, wei-
tergegeben und als Empfeh-
lung in die Hinweise zum Be-
bauungsplan aufgenommen.

Das im zeichnerischen Teil
(Nutzungsplan) durch einzelne
Baumstandorte sowie genera-
lisierend unter Ziffer 9.1 der
planungsrechtlichen Festset-
zungen formulierte Pflanzge-
bot ist nicht ausschlieend o-
der sich widersprechend zu
verstehen, sondern: Im

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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den Plan gegebenenfalls auf die Pflanzung von funf neuen B&u-
men hin zu korrigieren. Jeder zusatzlich neu gepflanzte Baum
stellt nach dem Aufwuchs einen Wert fur den Klimaschutz und als
faunistischer Lebensraum dar.

Artenschutz

A 1 Raumlicher Bezug der beschriebenen MaRnahmen (Planungs-
rechtliche Festsetzungen/S. 6)

Die Aussagen dazu, wie verfahren werden soll, wenn es irgend-
wann in Zukunft zur Bebauung der Flachen 2 und 3 des Bebau-
ungsplans kommt, sind naturschutzrechtlich nicht korrekt. Die For-
mulierung, dass in diesem Fall ein qualifiziertes Fachbiiro ,konsul-
tiert* werden soll, kann nicht akzeptiert werden. Bevor fiir diese
Flachen die Umsetzung des Bebauungskonzepts erfolgt, muss
dieser Bereich unbedingt erneut artenschutzrechtlich beurteilt wer-
den. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr
2021 werden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr relevant sein! Das
mit der saP beauftragte Fachbliro Galaplan Kunz vertritt die glei-
che Auffassung: ,Im 2. Bauabschnitt sind derzeit keine zeithah um-
zusetzenden baulichen MaBhahmen geplant. Bevor hier die Um-
setzung des Bebauungskonzepts erfolgt, muss dieser Bereich er-
neut artenschutzrechtlich abgeprift werden® (Bericht Artenschutz-
rechtliche Prifung/Seite 5).Es ist aufgrund der Sachlage

vorliegenden Fall missen auf-
grund der Gréf3e des Grund-
stiicks insgesamt funf Baume
neu gepflanzt werden, fur drei
Baume ist dabei der Standort
bereits, mit geringen Mdglich-
keiten zur Abweichung, vorde-
finiert. Die Standorte der bei-
den weiteren, erforderlichen
Baume kodnnen durch die Bau-
herrschaft, z.B. den sonstigen
Nutzungsanspriichen an das
Grundstick entsprechend, frei
gewahlt werden.

Die Ausfuhrungen werden zur
Kenntnis genommen.

Es ist festzuhalten, dass im
Vorfeld jedes Bauvorhabens
zu prifen ist, ob im Rahmen
von dessen Ausfiihrung das
Eintreten  artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestande im
Vorfeld ausgeschlossen wer-
den kann oder ob hierfir MaR3-
nahmen zur Vermeidung oder
zum Ersatz durchgefuhrt wer-
den missen. Dies erfolgt in
Verantwortung der Bauherr-
schaft.

Kenntnisnahme
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unabdingbar, dass folgende Festsetzung in die Genehmigung auf-
genommen wird: ,Vor der Umsetzung des Bebauungskonzepts fir
den 2. Bauabschnitt muss eine artenschutzrechtliche Prifung und
die Erstellung eines aktuellen Artenschutzberichts durch ein qua-
lifiziertes Fachburo erfolgen”.

A2 Okologische Baubegleitung (Planungsrechtliche Festsetzun-
gen/S. 6)

Der NABU bewertet es sehr positiv, dass eine 6kologische Baube-
gleitung festgesetzt und deren Aufgaben prazise benannt werden.
Allerdings ist aus Sicht des NABU unbedingt folgende Erganzung
erforderlich: ,Die 6kologische Baubegleitung protokolliert ihre Ta-
tigkeit fortlaufend und gibt die Berichte zeitnah an die Untere Na-
turschutzbehoérde beim LRA Ortenaukreis®.

B1 bis B 4 MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von
Beeintrachtigungen fir Eidechsen (Planungsrechtliche Festset-
zungen/S. 6,7)

Es ist erfreulich, dass die vom NABU geforderten Vermeidungs-
und Minimierungsmal3nahmen mit einer Ausnahme in die

Im Fall des Bauantrags in sehr
engem zeitlichem Kontext zur
Aufstellung eines B-Plans
kann vollumféanglich auf die
Bewaltigung der Belange des
besonderen Artenschutzes ge-
rade in der Artenschutzrechtli-
chen Prifung zuriickgegriffen
werden. Dies ist jedoch viel-
mehr ein Sonderfall, von dem
z.B. in einer spateren, zweiten
Bauphase kein Gebrauch ge-
macht werden kann.

Zur groélReren Wortgenauigkeit
wird unter Ziffer 10.5 / A.1 der
Hinweise zum B-Plan das
Verb  konsultieren“ gegen
~prufen” ausgetauscht.

Die prazisen Tatigkeiten der
Okologischen Baubegleitung
wurden unter Ziffer 10.5 / A.2
der Hinweise zum Bebauungs-
plan erganzend ausgefuhrt.

Eine entsprechende Ausflh-
rung hinsichtlich fur Eidechsen

Berticksichtigung

Berlicksichtigung
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planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen wurden. Das
geforderte Absuchen des Gelandes unmittelbar vor Baubeginn
und das Umsetzen eventuell gefundener Tiere wurde nicht beriick-
sichtigt. Diese Festsetzung ist aber aus unserer Sicht unabding-
bar, damit ein VerstoR3 gegen das Tétungsverbot nach § 44 Bun-
desnatur-schutzgesetz ausgeschlossen werden kann.

C MalRnahmen zum Ausgleich und CEF-Maflinahmen (Planungs-
rechtliche Festsetzungen S.8)

Die in der Mail von Frau Maier-Hochbaum vom 23.05.2024 vertre-
tene Auffassung, dass flr Sperlinge, Mauersegler und andere Vo6-
gel CEF-MalRnahmen nicht erforderlich seien, nimmt der NABU
unkommentiert zur Kenntnis, weil die von seiner Seite vorgeschla-
genen Mal3hahmen (2 Sperlingskasten mit jeweils 6 Nistkasten, 5
Mauerseglerkasten und 5 weitere Vogelnistkasten) auf freiwilliger
Basis verwirklicht werden sollen. Fur den NABU ist entscheidend,
dass etwas fiir den Naturschutz getan wird! Es ist dem NABU aber
wichtig, dass die freiwilligen MalRnahmen in den Planungsrechtli-
chen Festsetzungen festgehalten sind. Aus unserer Sicht muss

besonders geeigneter Anla-
gen, die nach Lebensraument-
wertung neu geschaffen wur-
den, wurde bereits im April
2024 in die Hinweise zum Be-
bauungsplan aufgenommen:
Der Stellungnahme wird ge-
folgt und unter Ziffer 10.5/ B.1
der Hinweise zum Bebauungs-
plan folgender Satz ergéanzt:
Im Vorfeld der tatsachlichen
Eingriffe auf dem Grundstiick,
bei denen Eidechsen zu Scha-
den kommen konnten, ist eine
nochmalige Kontrolle der Fla-
che auf Individuen dieser Ar-
tengruppe durchzufihren,
eventuell vorhandene Tiere
sind zu sichern und zu vergra-
men.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Eine Er-
forderlichkeit zur Anpassung
besteht nicht. Zur erleichterten
Einordnung der Rechtsnatur
der Hinweise zu den Aus-
gleichsmalRnahmen sowie zur
Anlage der Bluhwiesen wurde
jedoch in die Hinweise zum
Bebauungsplan hier unter 10.5

Kenntnisnahme
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Bebauungsplan ALBERT-FORDERER-STRASSE, 1. Anderung 11.07.2024
— Stellungnahmen der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange
(Offenlage vom 4. Januar 2023 bis einschlief3lich 10. Februar 2023)

0z Beteiligte Anregungen der Beteiligten Stellungnahmen Beschluss

der Verwaltung

dafur lediglich die Uberschrift anders formuliert werden: ,C. Frei-
willige MalRnahmen zur Stabilisierung der Population von Sperlin-
gen, Mauerseglern und anderen Vdgeln*

/ C der Aspekt der Freiwilligkeit
aufgenommen. Es handelt
sich hierbei um zusatzlich
durch die Bauherrschaft im 1.
Bauabschnitt zugesagte Mal3-
nahmen bzw., im Fall des
Blihstreifens, aus fachlicher
Sicht sinnvolle, jedoch recht-
lich nicht erforderliche Emp-
fehlungen fir die Umsetzung
des Bauvorhabens im 1. Bau-
abschnitt.

Die Verwaltung bittet, die Stellungnahmen zu den wéhrend der Offenlage vorgebrachten Anregungen zu beschlieRen.

Dipl.-Ing. Stefan Lohr
Amtsleiter
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	Unter Ziffer 10.7 der Hinweise zur vorliegenden Bebauungsplanänderung erfolgt eine Ergänzung zum Bauschutzbereich des Flughafens Lahr:
	Im Nachgang der Offenlage der Bebauungsplanänderung erfolgte eine Abstimmung mit dem Überlandwerk Mittelbaden hinsichtlich des angestrebten Standorts für eine ergänzende Trafostation, wobei ein Standort außerhalb des hier vorliegenden Geltungsbereichs ermittelt werden konnte. Somit wird die Berücksichtigung des Stationsplatzes hier nicht weiter erforderlich. 
	Die infrastrukturelle Ausstattung des Plangebiets ist hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und Löschwasser ist gewährleistet. Eine Abstimmung zu den Hausanschlüssen muss von Seiten der Bauherrschaft im Baugenehmigungsverfahren mit den Versorgungsträgern erfolgen.
	Der Hinweis 10.2 zum Themenbereich „Geotechnik“ in den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans wurde entsprechend des Inhalts der Stellungnahme des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) aktualisiert.
	Der Hinweis unter Ziffer 10.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen wurde entsprechend des Inhalts der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart aktualisiert.
	Die Feststellung, dass das Flurstück 862/2 nicht mehr über eine öffentliche Erschließung nach Umsetzung des Bebauungsplans verfügen wird, ist folgerichtig. Dieser Sachverhalt ist dem betroffenen Grundstückseigentümer bekannt. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt privat von Norden über Flst. Nr. 862/1 und wird über den Eintrag einer Grunddienstbarkeit bzw. eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechts gesichert werden. 
	Das Büro GalaPlan legte am 26. April 2023 eine auf den Ergebnissen von Datenrecherche, Befragungen von Anwohnenden und faunistischen Begehungen im Plangebiet basierende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor, in welcher umfassend Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Eingriffen für die Artengruppen der Vögel (insb. Haussperling und Mauersegler), Reptilien (insb. Mauer- und Zauneidechse) sowie Fledermäuse (insb. Zwergfledermaus) formuliert wurden, mittels deren Durchführung das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden werden kann. Diese Maßnahmen wurden unter Ziffer 10.6 in die Hinweise zu den textlichen planungsrechtlichen Festsetzungen übernommen.
	Wir bitten Sie, uns über die Berücksichtigung der von uns vorgebrachten Belange und das Ergebnis der Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB zu informieren.
	Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung enthält die Abfallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fassung.
	Die in den Kapiteln 12.4 und 13.4 der Artenschutzrechtlichen Prüfung dargelegten Vermeidungsmaßnahmen für Reptilien und Vögel wurden in die Hinweise zum B-Plan aufgenommen und sind in der ersten Umsetzungsstufe der vorliegenden Bebauungsplanänderung (Errichtung eines Mehrfamilienhauses im Süden des Änderungsbereichs) umzusetzen, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausschließen zu können.


